
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dieser Plan enthält Festsetzungen nach ' 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), der Baunutzungs
verordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), beide zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548) und der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.03.2000 (GV NRW S. 256 / SGV NRW 232), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.12.2011 (GV NRW S. 729). 

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird auf technische 
Regelwerke - VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien anderer Art - 
werden diese zur Einsicht bei der auslegenden Stelle bereit gehalten. 

I. 	Textliche Festsetzungen 

1. 	Mischgebiet (MI) 
(§ 6 i. V. m. § 1 BauNVO) 

1.1 	Zulässig sind: 
a) Wohngebäude, 
b) Geschäfts- und Bürogebäude, 
c) Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 
d) sonstige Gewerbebetriebe, 
e) Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, ge

sundheitliche und sportliche Zwecke 

1.2 	 Nicht zulässig sind: 
a) Gartenbaubetriebe, 
b) Tankstellen, 
c) Vergnügungsstätten, 
d) Bordelle und bordellartige Betriebe und Einrichtungen, 
e) Einzelhandelsbetriebe, die Waren und Dienstleistungen zur Befriedi

gung sexueller Bedürfnisse anbieten 

2. 	 Ausschluss luftverunreinigender Stoffe 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) 

In neu errichteten, umgebauten oder erweiterten Feuerungsstätten ist die 
Verwendung von Kohle und stückigem Holz zu Heizzwecken nicht zulässig. 

3. 	 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

a) An Gebäudefronten, die an den durch Nummerierung und Schrägschraf
fur (////) gekennzeichneten Baulinien, parallel zu diesen oder in einem 
Winkel bis einschließlich 90°  zu diesen stehen, werden Mindestanfor
derungen an den passiven Schallschutz entsprechend der Lärmpegel



 

 

 
 
 
 
 
 
 

bereiche gemäß DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe No
vember 1989, Hrsg.: DIN – Deutsches Institut für Normung e.V., veröf
fentlicht im Ministerialblatt NRW Nr. 77 vom 26.10.1990) festgesetzt, die 
bei Neu-, Um- und Anbauten einzuhalten sind. 

b) Die Schalldämmmaße der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen (im 
Sinne des § 2 Abs. 7 i. V. m. § 48 BauO NRW) sind gemäß der in nach
folgender Tabelle in Verbindung mit den in der Planzeichnung aufge
führten Lärmpegelbereichen und unter Berücksichtigung der Raumnut
zung, des Verhältnisses der gesamten Außenflächen zur Grundfläche 
des Raumes und des Fensterflächenanteils nach DIN 4109 nachzuwei
sen. Hierzu kann die Vorlage einer Bescheinigung einer/eines Sachver
ständigen für Schallschutz gefordert werden.  

c) Die nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen sind 
so auszuführen, dass sie zwischen den benannten Lärmpunkten fol
gende Schalldämmmaße (erforderliches R’ w, res) aufweisen: 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In der Plan
zeichnung ge
kennzeichneter 

Abschnitt 

Maßgebl. 
Außenlärm-

pegel 
dB(A) 

Lärm-
pegel-

bereich 

Aufenthalts-
räume in Woh
nungen, Über
nachtungsräu
me in Beher

bergungsstät
ten, Unterrichts-
räume und ähn

liches 

Büroräume und 
ähnliches 

erf. R'w, res des Außenbauteils in 
dB 

L 1-L 2 71-75 V 45 40 
L 2-L 3 76-80 VI 50 45 
L 3-L 4 71-75 V 45 40 
L 5-L 6 71-75 V 45 40 
L 6-L 7 76-80 VI 50 45 
L 7-L 8 71-75 V 45 40 
L 9-L10 76-80 VI 50 45 
L10-L11 71-75 V 45 40 
L11-L12 66-70 IV 40 35 
L12-L13 71-75 V 45 40 
L14-L15 71-75 V 45 40 
L15-L16 66-70 IV 40 35 
L17-L18 66-70 IV 40 35 
L18-L19 71-75 V 45 40 
L19-L20 66-70 IV 40 35 
L21-L22 66-70 IV 40 35 
L23-L24 66-70 IV 40 35 
L25-L26 66-70 IV 40 35 
L26-L27 71-75 V 45 40 
L28-L29 71-75 V 45 40 
L29-L30 66-70 IV 40 35 
L30-L31 71-75 V 45 40 
L32-L33 76-80 VI 50 45 
L33-L34 71-75 V 45 40 
L34-L35 66-70 IV 40 35 
L35-L36 71-75 V 45 40 
L37-L38 71-75 V 45 40 
L39-L40 71-75 V 45 40 
L41-L42 66-70 IV 40 35 
L42-L43 71-75 V 45 40 
L43-L44 76-80 VI 50 45 
L45-L46 76-80 VI 50 45 
L46-L47 71-75 V 45 40 
L48-L49 71-75 V 45 40 
L49-L50 66-70 IV 40 35 
L50-L51 71-75 V 45 40 
L52-L53 66-70 IV 40 35 
L53-L54 71-75 V 45 40 
L55-L56 66-70 IV 40 35 
L57-L58 66-70 IV 40 35 
L58-L59 71-75 V 45 40 
L59-L60 66-70 IV 40 35 
L61-L62 66-70 IV 40 35 
L62-L63 71-75 V 45 40 
L63-L64 76-80 VI 50 45 
L65-L66 76-80 VI 50 45 
L66-L67 66-70 IV 40 35 
L67-L68 71-75 V 45 40 
L68-L69 76-80 VI 50 45 
L70-L71 71-75 V 45 40 
L71-L72 76-80 VI 50 45 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

d) Als Mindestanforderung für alle sonstigen Fassaden gilt Lärmpegelbe
reich III (maßgeblicher Außenlärmpegel 61- 65 dB(A), erf. R’w, res für 
Wohnräume 35 dB, erf. R’w, res für Büroräume 30 dB). 

e) Bei Aufenthaltsräumen von Wohnungen und Übernachtungsräumen 
(auch in Kindertagesstätten), die nur Fenster zu Fassaden mit einer 
Lärmbelastung größer oder gleich dem Lärmpegelbereich IV besitzen, 
und bei Büro- und Unterrichtsräumen, die nur Fenster zu Fassaden mit 
einer Lärmbelastung größer oder gleich dem Lärmpegelbereich V besit
zen, ist für eine ausreichende Luftwechselrate bei geschlossenen Fens
tern und Türen zu sorgen. Dabei ist zu gewährleisten, dass das erfor
derliche Schalldämmmaß des Außenbauteils (erf. R’w, res) nicht beein
trächtigt wird. Die ausreichende Luftwechselrate kann ausnahmsweise 
auch sichergestellt werden, in dem es zu dem Aufenthaltsraum mindes
tens ein weiteres Fenster an einer Fassade mit höchstens Lärmpegelbe
reich III gibt. 

f) Öffenbare Fenster oder sonstige Öffnungen zu Aufenthaltsräumen von 
Wohnungen sind an den Fassaden mit einer Lärmbelastung entspre
chend dem Lärmpegelbereich V nur zulässig, wenn mindestens die 
Hälfte der Aufenthaltsräume einer Wohnung über ein öffenbares Fens
ter oder sonstige Öffnungen zu einer Fassade mit höchstens Lärmpe
gelbereich III verfügt. 

g) Öffenbare Fenster oder sonstige Öffnungen zu Aufenthaltsräumen von 
Wohnungen sind an Fassaden mit einer Lärmbelastung entsprechend 
dem Lärmpegelbereich VI unzulässig. 

h) Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen 
werden, soweit durch Sachverständige für Schallschutz nachgewiesen 
wird, dass andere geeignete Maßnahmen ausreichen. 

II. 	Nachrichtliche Übernahmen 
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

1. Luftverkehr 
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Düs
seldorf International. Das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in seiner jeweils 
aktuell gültigen Fassung findet Anwendung. Bauvorhaben, die die nach 
§§ 12-17 LuftVG festgesetzten Höhen überschreiten, bedürfen einer be
sonderen luftrechtlichen Zustimmung. 

2. Denkmäler 
Die entsprechend gekennzeichneten Gebäude im Plangebiet stehen un
ter Denkmalschutz. Es gelten die Bestimmungen des Denkmalschutz
gesetzes (DSchG NRW). 



 
 

 

 

 
 

 

 

III. 	 Bisher gültiges Planungsrecht (räumliche Überlagerung durch neues 
Planungsrecht) 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden in seinem Geltungsbe
reich die bisher gültigen Bebauungspläne oder Teile von Bebauungsplänen
 
durch neues Planungsrecht überlagert. 

Betroffen sind die Bebauungspläne mit den Nummern: 


- 5477/042 Fluchtlinienplan 

- 5478/015 Fluchtlinienplan 

- 5478/022 Fluchtlinienplan 

- 5478/026 Fluchtlinienplan 

- 5478/027 Fluchtlinienplan 

- 5478/031 

- 5478/037 

- 5478/041 

- 5478/044 

- 5478/049 

- 5478/053 

- 5479/015 Fluchtlinienplan 

- 5479/016 Fluchtlinienplan 

- 5578/010 Fluchtlinienplan 

- 5579/004 Fluchtlinienplan 

IV. 	 Änderung rechtsverbindlicher Bebauungspläne 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden in seinem Geltungsbe
reich die rechtsverbindlichen Bebauungspläne oder Teile von rechtsver
bindlichen Bebauungsplänen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 
(Ausschluss von Vergnügungsstätten, Bordellen und bordellartigen Betrie
ben und Einrichtungen sowie von Einzelhandel, der Waren zur Befriedi
gung sexueller Bedürfnisse anbietet) und der zu ergreifenden Lärm
schutzmaßnahmen durch diesen Plan ergänzt. 
Betroffen sind die Bebauungspläne mit den Nummern: 

- 5477/088 

- 5478/038 

- 5478/046 

- 5478/047 



 

 

 

- 5478/054 

- 5478/055 

- 5579/042 


